
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 

 

Sehr geehrter Mandant, 

 

wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

informieren. 

 

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 

 

 Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2016 und Januar 2017 

Unternehmer/Unternehmen 
 Neues BMF-Schreiben zu Teilwertabschreibungen und Anforderungen an eine 

„voraussichtlich dauernde Wertminderung“ 
 Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
 Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle Sofortabzug bei Gebäudesanierung 

Privatpersonen 
 Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine vorweggenommenen 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
 Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern nicht den Sonderausgabenabzug 
 Entschädigungszahlungen für rechtswidrig geleistete Mehrarbeiten 

Mieter/Vermieter 
 Bundesgerichtshof vereinfacht Betriebskostenabrechnung 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber 
 Betriebsübergang und Identität nach Inhaberwechsel 

Erbschaft-/Schenkungsteuer 
 Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Sonstiges 
 Rücktrittsrecht von Käufern wegen VW-Abgasskandal 
 

 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

 

22.11.2016 



 

 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2016 und Januar 2017 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag 

12.12.20161 10.01.20172 

Umsatzsteuer 12.12.20163 10.01.20174 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag 

12.12.2016 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2016 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

15.12.2016 13.01.2017 

09.12.2016 06.01.2017 

Sozialversicherung7 28.12.2016 27.01.2017 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der 

darauf entfallende 

Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 

mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den 

Anteilseigner an das zuständige 

Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das 

abgelaufene Kalenderjahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 

Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 

Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 

Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 

erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 

Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2016/25.01.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 

Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 

gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

UNTERNEHMER/UNTERNEHMEN 

Neues BMF-Schreiben zu Teilwertabschreibungen und Anforderungen an eine 

„voraussichtlich dauernde Wertminderung“ 

Das Bundesministerium der Finanzen hat zu Fragen der steuerlichen Zulässigkeit von 

Teilwertabschreibungen Stellung genommen. Dabei geht es vor allem darum, wann eine 

„voraussichtlich dauernde Wertminderung“ bei Wertpapieren vorliegt. Bei 

börsennotierten, börsengehandelten und aktienindexbasierten Wertpapieren des Anlage- 

und Umlaufvermögens ist von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 

auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im 

Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der 

Notierung bei Erwerb überschreitet. Entgegen der bisher von der Verwaltung vertretenen 

Auffassung bleiben bis zum Tag der Bilanzaufstellung eintretende Kursänderungen 

unberücksichtigt. 



 

 

Steigt der Börsenkurs zum nächsten Bilanzstichtag, muss das Wertpapier nach einer 

vorangegangenen Teilwertabschreibung mit dem aktuellen Börsenkurs angesetzt werden, 

wobei die ursprünglichen Anschaffungskosten die Obergrenze bilden. Bei der 

Wertaufholung soll die Bagatellgrenze nicht zur Anwendung kommen; diese Auffassung 

der Finanzverwaltung ist allerdings umstritten. 

Jede Teilwertabschreibung führt zu Aufwand und ist damit steuerentlastend; jede 

Wertaufholung führt zu Ertrag und ist damit steuerbelastend. 

Beispiel: Das Wertpapier wird zu 100 angeschafft und so in der Bilanz zum 

31. Dezember 2013 erfasst. Der Börsenkurs beträgt 98 zum 31. Dezember 2014, 90 zum 

31. Dezember 2015 und 93 zum 31. Dezember 2016. 

In der Bilanz zum 31. Dezember 2014 darf keine Teilwertabschreibung erfolgen, da die 

Bagatellgrenze nicht überschritten ist. Zum 31. Dezember 2015 kann der Steuerpflichtige 

eine Teilwertabschreibung von 100 auf 90 vornehmen. Tut er dies, muss er in der Bilanz 

zum 31. Dezember 2016 nach umstrittener Auffassung der Finanzverwaltung das 

Wertpapier mit 93 ansetzen, obwohl die Bagatellgrenze nicht überschritten wird. 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die Ergänzung einer 

unvollständigen Rechnung zurück wirkt. Der Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen 

Rechnung bleibt erhalten. Dieses Urteil widerspricht dem deutschen Recht, das eine 

solche Rückwirkung nicht anerkennt. 

In dem entschiedenen Fall ging es konkret um die Ergänzung der ursprünglich 

ausgestellten Rechnung um eine fehlende Steuer-Nummer bzw. 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das Gericht begründete seine Auffassung u. a. 

damit, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen Anforderungen, die 

an eine Rechnung gestellt werden, erfüllt sind. Die Angabe z. B. der 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummern gehört zu den formellen Bestandteilen einer 

Rechnung. Diese können auch nachträglich ergänzt werden. 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle Sofortabzug bei 

Gebäudesanierung 

Die Rechtsprechung hat den Begriff der „Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen“ konkretisiert. 

Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für 

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach 

der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten 

(ohne Umsatzsteuer) des Gebäudes übersteigen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH)  hat in mehreren Urteilen die Auffassung vertreten, typische 

Schönheitsreparaturen gehörten zu den „anschaffungsnahen“ Herstellungskosten. Der 

BFH verhindert insoweit den sofortigen Werbungskostenabzug, weil solche Maßnahmen 

das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. vermietbar machen. 

Hinweis: Aufwendungen für Erhaltungsaufwendungen, die jährlich üblicherweise anfallen, 

wie etwa Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen, können indes als sofort abzugsfähige 

Werbungskosten berücksichtigt werden. 

 

PRIVATPERSONEN 

Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine vorweggenommenen 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

Beruflich veranlasste Aus- und Fortbildungskosten (Studienkosten) für ein Zweitstudium 

sind grundsätzlich vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei der 

jeweiligen Einkunftsart. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind entsprechende Aufwendungen steuerlich 

nicht zu berücksichtigen, wenn sie im Rahmen eines Stipendiums steuerfrei erstattet 

werden. Nur die Aufwendungen, die tatsächlich zu einer wirtschaftlichen Belastung 

führen, kommen für einen Ansatz in Frage. 



 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Ob Aufwendungen für ein Erststudium Kosten der Lebensführung sind und 

deshalb nur als Sonderausgaben abgezogen werden können oder doch ein Abzug als 

Werbungskosten/Betriebsausgaben möglich ist, wird demnächst vom 

Bundesverfassungsgericht entschieden. 

Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern nicht den Sonderausgabenabzug 

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem 

Versicherten die von ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindert dies 

nicht die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um das Bonusprogramm einer 

Krankenkasse, das zur Förderung eines Gesundheitsverhaltens der Versicherten Anreiz 

bieten sollte. Der Versicherte erhielt einen Bonus, wenn er bestimmte kostenfreie 

Vorsorgemaßnahmen in Anspruch genommen hatte oder für Kosten, die von ihm 

persönlich getragen wurden. 

Das Gericht argumentiert, dass es sich bei solchen Zahlungen nicht um eine Erstattung 

von Krankenversicherungsbeiträgen, sondern um die Erstattung der vom Versicherten 

getragenen Aufwendungen handele. Damit sind allenfalls die als außergewöhnliche 

Belastung abziehbaren Aufwendungen zu kürzen. 

Entschädigungszahlungen für rechtswidrig geleistete Mehrarbeiten 

Eine Entschädigungszahlung an einen Arbeitnehmer für rechtswidrig geleistete 

Mehrarbeit gehört zu den steuerbaren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. 

In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um Mehrarbeitsleistungen eines 

Feuerwehrmanns. Dieser hatte Überstunden über mehrere Jahre nicht mit 

Freizeitausgleich verrechnet, sondern einen finanziellen Ausgleich verlangt. Die 

zuständige Gemeinde leistete daraufhin eine Ausgleichszahlung für die in sechs Jahren 

geleisteten Überstunden. 

Der Feuerwehrmann vertrat die Auffassung, dass hier nicht steuerbarer Schadensersatz 

vorläge. Das Gericht folgte dem nicht und stellte klar, dass zu den steuerbaren 

Einkünften alle Einnahmen zählen, die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis 

zufließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Entgelt für Arbeitszeiten gezahlt wird, die in 

rechtswidriger Weise überschritten wurden. 

MIETER/VERMIETER 

Bundesgerichtshof vereinfacht Betriebskostenabrechnung 

Vermieter haben künftig größeren Spielraum bei der Gestaltung der jährlichen 

Nebenkostenabrechnung. Legen sie z. B. die Kosten für Wasser, Abwasser und 

Müllabfuhr auf mehrere Gebäude um, müssen die Rechenschritte nicht mehr aus der 

Abrechnung ersichtlich sein, hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Damit hat das Gericht seine bisherige strenge Linie geändert, wonach eine in der zuvor 

beschriebenen Art und Weise durchgeführte Nebenkostenabrechnung bisher deren 

Unwirksamkeit zur Folge gehabt hätte. Zur Begründung verwiesen die Richter darauf, 

dass bereits in den vergangenen Jahren in anderen Entscheidungen mehrfach betont 

worden sei, dass an eine Nebenkostenabrechnung keine zu hohen Anforderungen zu 

stellen seien. So solle sich nicht nur der Aufwand für den Vermieter in Grenzen halten. 

Auch der Mieter habe ein Interesse daran, dass die Abrechnung übersichtlich bleibe und 

nicht zu viele Details enthalte. 

In dem Fall teilten sich mehrere Gebäude einer Wohnanlage einen Müllplatz und zwei 

Heizstationen. Bei der Abrechnung hatte der Vermieter die Gesamtkosten nach 

Wohnfläche auf die Gebäude verteilt und dann auf die einzelnen Mieter umgelegt, diesen 

Schritt aber in der Nebenkostenabrechnung nicht nachvollziehbar gemacht. 

In Zukunft muss der Rechenschritt zur Umlage der Gesamtkosten auf die 

Abrechnungseinheit in der Abrechnung nicht mehr aufgeführt werden. Es reicht vielmehr 

aus, die Gesamtkosten für die Abrechnungseinheit pro Kostenart darzustellen, aus denen 

sich die zu zahlenden Neben- und Betriebskosten für den Mieter errechnen. 



 

 

ARBEITNEHMER/ARBEITGEBER 

Betriebsübergang und Identität nach Inhaberwechsel 

Damit ein Betriebsübergang vorliegt, muss der neue Inhaber eine wirtschaftliche Einheit 

unter Wahrung ihrer Identität fortführen. Ob die Identität gewahrt ist, muss unter 

Beachtung aller den Vorgang kennzeichnenden Tatsachen insgesamt beurteilt werden. 

Teilaspekte dürften nicht isoliert betrachtet werden. So entschied das 

Bundesarbeitsgericht im Falle einer Rettungsassistentin. 

Diese war zunächst bei einem eingetragenen Verein beschäftigt, der den Rettungsdienst 

in einem Landkreis betrieb. Der Landkreis entschloss sich dann dazu, den Rettungsdienst 

selbst durchzuführen. Er kündigte die Mietverträge mit dem Verein, übernahm die 

Einrichtungsgegenstände, kaufte neue Rettungsfahrzeuge und stellte nach einem 

durchgeführten Auswahlverfahren die vorher beim Verein beschäftigen Mitarbeiter und 

zehn weitere Beschäftigte ein, um ein neues Schichtmodell einführen zu können. Die 

Rettungsassistentin hat geltend gemacht, der Landkreis sei im Weg des 

Betriebsübergangs in die Rechte und Pflichten des Vereins aus dem Arbeitsvertrag 

eingetreten. Das Bundesarbeitsgericht war anderer Auffassung. Die Gesamtbewertung 

habe in diesem Fall ergeben, dass die Identität der wirtschaftlichen Einheit 

„Rettungsdienst“ nach dem Inhaberwechsel nicht gewahrt geblieben war. 

ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER 

Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Bundesrat stimmte am 14. Oktober 2016 dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses 

zur Reformierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu. Das höchstkomplizierte 

Regelungspaket tritt überwiegend rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft. Für Erbschaften 

und Schenkungen ab diesem Zeitpunkt gelten unter anderem folgende Regelungen: 

 Wird eine Unternehmensbewertung im vereinfachten Ertragswertverfahren 

durchgeführt, gilt ein einheitlicher Kapitalisierungsfaktor von 13,75. Diese Regelung 

gilt rückwirkend zum 1. Januar 2016. 

 Zum begünstigungsfähigen Vermögen gehören im Wesentlichen land- und 

forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und Anteile an 

Kapitalgesellschaften zu mehr als 25 % im Inland, in der Europäischen Union oder 

einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums. 

 Verwaltungsvermögen ist nach der Neuregelung grundsätzlich voll zu versteuern. 

 Der Verwaltungsvermögenskatalog wurde neu beispielsweise um 

Briefmarkensammlungen oder Oldtimer erweitert. 

 Für Finanzmittel gelten Sonderregelungen. Sie gehören nur dann zum schädlichen 

Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert nach Abzug von Schulden 15 % des gemeinen 

Werts des gesamten Unternehmens übersteigt. 

 Für Todesfälle sieht das Gesetz eine sogenannte Investitionsklausel vor. Wenn 

erworbenes Verwaltungsvermögen innerhalb von zwei Jahren in begünstigtes 

Vermögen investiert wird, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Qualifikation 

als Verwaltungsvermögen rückwirkend entfallen. Diese Regelung knüpft jedoch an 

sehr strenge Voraussetzungen an. So muss die Investition zum Beispiel auf einem 

vorgefassten Plan des Erblassers beruhen. 

 Bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen erfolgt die Ermittlung des verschonten 

Vermögens mittels einer konsolidierten Verbundsvermögensaufstellung. Das gilt 

bereits bei zweistufigen Strukturen. Die Ermittlungen müssen auf Ebene der jeweiligen 

Gesellschaft vorgenommen werden. 

 Die Regel- und Optionsverschonung (Freistellung in Höhe von 85 % bzw. 100 %) des 

begünstigten Vermögens gelten nur dann uneingeschränkt, wenn der Erwerb des 

unternehmerischen Vermögens eine Grenze von 26 Mio. € nicht übersteigt. Wird diese 

Grenze überschritten, so kann bis zu einem Erwerb von 90 Mio. € zwischen dem 

sogenannten Abschlags- und dem Erlassmodell gewählt werden. Ab einem Erwerb von 

mehr als 90 Mio. € je Erwerber kommt nur noch das Erlassmodell in Frage. 



 

 

 Die Regel- und Optionsverschonung setzen u. a. voraus, dass innerhalb einer Frist von 

fünf Jahren nach dem Erwerb eine bestimmte Mindestlohnsumme nicht unterschritten 

wird. Diese sogenannte Lohnsummenregelung spielt dann keine Rolle, wenn der 

Betrieb nicht mehr als fünf Beschäftigte hat oder die Ausgangslohnsumme 0 € beträgt. 

 Im Abschlagsmodell verringert sich der gewährte Verschonungsabschlag von 85 % 

resp. 100 % um jeweils einen Prozentpunkt für jede 750.000 €, um die der Wert des 

begünstigten Vermögens 26 Mio. € übersteigt. 

 Im Erlassmodell wird die Steuer ganz oder teilweise erlassen, wenn der Erwerber 

nachweist, dass er nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen 

zu begleichen (sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung). 

 Für Todesfälle kann ein Recht auf Stundung bestehen. Die Stundungsmöglichkeit ist 

jedoch auf sieben Jahre beschränkt und wird nur für das erste Jahr zinslos gewährt. 

Da die komplizierten Neuregelungen an unterschiedlichste Berechnungsgrößen 

anknüpfen, kontaktieren Betroffene bitte stets ihren steuerlichen Berater. 

SONSTIGES 

Rücktrittsrecht von Käufern wegen VW-Abgasskandal 

In zwei vom Landgericht Krefeld entschiedenen Fällen hatten zwei Autokäufer jeweils 

einen Audi-Pkw bei einem Vertragshändler erworben und später unter Bezugnahme auf 

den sog. VW-Abgasskandal den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. 

Das Landgericht hat die Rücktritte für wirksam erachtet und das Autohaus verurteilt, die 

betreffenden Fahrzeuge zurückzunehmen und im Gegenzug den Kaufpreis abzüglich einer 

Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer an den jeweiligen Käufer 

zurückzuzahlen. 

Nach Auffassung des Gerichts ist es den klagenden Kunden nicht zumutbar, dem 

Vertragshändler die gesetzlich grundsätzlich vorgeschriebene Möglichkeit einer 

Nacherfüllung einzuräumen. Zum entscheidenden Zeitpunkt des Rücktritts sei noch nicht 

klar gewesen, ob die geänderte Software zur Motorsteuerung vom Kraftfahrt-Bundesamt 

genehmigt werde, wann dies geschehe und wann die Fahrzeuge dann nachgerüstet 

würden. Eine Minderung des Kaufpreises als Alternative scheide schon deshalb aus, weil 

die betroffenen Fahrzeuge ohne Nachrüstung von den Zulassungsämtern stillgelegt 

würden. 

 


